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Nutzen des

barrierefreien

Internets



2 Informationsschutz & Barrierefreiheit

INFORMATIONSFLUT

Behinderte Menschen und Senioren 
bilden einen nicht unerheblichen Teil 
der Internetnutzer, denn 86% der Behin-
derten surfen gern und nahezu täglich. 
Doch gerade diese Zielgruppe stößt auf 
eine Reihe von Hürden und Barrieren, 
die eine vollständige Integration in die 
Medien-Gesellschaft deutlich erschwert. 
Die Anforderungen an das Webdesign 
und die Inhalte werden sowohl von der 
Betreiber- als auch von Anbieterseite 
häufig noch falsch eingeschätzt. Doch 
wie orientiert man sich beim Thema Bar-
rierefreiheit? Welche Pflichten bestehen 
bei der Erstellung von Internetseiten 
und für wen gelten die Richtlinien? Was 
bedeutet die BITV für eine Webseite? 
Webangebote des Bundes müssen bis 

Behinderte sind auf das Internet angewiesen und entsprechend besonders treue 
Nutzer, wenn die Seiten nach ihren Bedürfnissen benutzerfreundlich gestaltet sind.

Schluss mit verwirrenden Informationen!

Das Internet ist gerade für Behinderte
und auch für sehr betagte Menschen
enorm interessant.

 Der Online-Einkauf kann zur 
Erhaltung der Selbstständigkeit im 
eigenen Haushalt beitragen, das In-
ternet ist ein kostengünstiges In-
formationsmedium und es bietet 
die Möglichkeit, trotz kör perlicher 
Einschrän kungen am gesellschaft-
lichen Leben teilzunehmen. 
„Per E-Mail oder Chat können be ste-
hende Beziehun gen gepflegt und
neue geknüpft werden“. 
Besonders Versandhändler, Reiseanbie-
ter, Banken und Versicherungen, Phar-
mafirmen, städtische Einrichtungen 
sowie Dienstleister, wie Verkehrsbe-
triebe oder Stadtwerke werden diese 

BARRIEREFREIHEIT

Körperliche Probleme - soziale Isolation?

Ende 2005 barrierefrei sein. In den Län-
dern sind Vorschriften und Richtlinien in 
Vorbereitung oder bereits verabschie-
det.

In der BITV (Verordnung zur Schaffung 
barrierefreier Informationstechnik nach 
dem Behindertengleichstellungsgesetz) 
ist definiert, welche Kriterien barriere-
freie oder barrierearme Webseiten erfül-
len müssen. Behinderte Besucher sollen 
Ihre Webseite  mit Hilfsmitteln nutzen 
können. Das kann eine Braille-Tastatur 
sein, aber auch eine Bildschirmlupe oder 
ein Screenreader, der die Inhalte vorliest. 
Wer in seiner Bewegung eingeschränkt 
ist, soll den Doppelklick mit der Maus 
gar nicht ausführen müssen. 

wachsende Zielgruppe immer stär-
ker berücksichtigen müssen. Zwangs-
läufig wird diese Entwicklung das Bild 
des Internets beeinflussen und Bar-
rierefreiheit zu einem Qualitäts siegel 
und Wett bewerbsvorteil machen.

TIPPi
Nehmen Sie Ihre 
Webagentur in
die Pflicht!

Lassen Sie sich von Ihrer Webagen-
tur  bestätigen, dass Ihre Webseite, 
wenn sie auf „Barrierefreiheit“ umge-
stellt  wird, den Richtlinien der BITV 
voll entspricht.

Vertiefende Informationen finden 
Sie im Netz unter:

i   www.cms-barrierefrei.de

Die Inhalte dieser Webseite können 
Sie sich auch vorlesen lassen.



Das Internet ist bei Menschen mit Behin-
derungen sehr beliebt. Deshalb ist es 
wichtig, die Web-Kommunikation bar-
rierefrei zu gestalten. 

 Um zu gewährleisten, dass eine Web-
seite den Ansprüchen blinder oder 
sehbehinderter Menschen gerecht 
wird, ist es möglich, einen Online-Auf-
tritt vor der Veröff entlichung im Netz 

„Silver-Surfer“ 3

GENERATION 50+

100% UNEINGESCHRÄNKTES SURFEN

„Silver-Surfer“ - Die zahlungskräftige,
neue Zielgruppe im Internet.
Eine besonders interessante und zah-
lungskräftige Zielgruppe erreichen Sie 
mit barrierefreien Seiten besonders
schnell: Die Generation 50+

 Das Internet bietet gerade ihnen 
eine enorme Vielfalt an Informatio-
nen und ist gleichsam Wissensspei-
cher und Fundgrube in einem. Vo-
rausgesetzt, dass alle Informationen
für jedermann zugänglich sind, also
barrierefrei. Verschachtelte Tabellen, 
fehlerhafter Quellcode und Frames 
sind nur die Spitze des Eisbergs, wa-
rum Internetseiten nicht für alle zu-
gänglich sind. Naheliegend, dass 
gerade die ältere Generation, die so
genannten „Silver Surfer“, sich von 
vielen Seiten wegklicken, wenn sie 
z.B. Sehprobleme haben.Die „Jungen 
Alten“ nutzen die Möglichkeiten des 
Internets intensiv für Konsum und 
Information: Einkaufen, Reisebu-
chungen und E-Mail-Austausch sind 
die Hauptinteressen der über 50-
Jährigen beim Surfen im Internet. 
Einsteigerkurse an Computerschu-
len für Senioren betreuen mittler-
weile Kursteilnehmer von Mitte 50 
bis 80 und verzeichnen dabei wach-
senden Zuspruch und einen sehr 
hohen Frauenanteil. Frauen kaufen

gerne Lebensmittel online ein, be-
sonders schwere Dinge, wie Ge-
tränke. Zu den Lieblingsseiten der 
Kursteilnehmer zählen auch die 
Seiten der Verkehrsbetriebe mit ih-
ren Fahrplänen und die Seiten gro-
ßer Reiseveranstalter. Neben dem 
praktischen Nutzen ist es für Ältere
am wichtigsten, dass die Seiten ru-
hig und übersichtlich gestaltet sind. 
Es verwirrt die Leute, wenn es über-
all blinkt und Fenster aufspringen. 
Viele ältere User machen Überwei-
sungen online, weil Bankgebühren 
gestiegen sind und immer mehr Fili-
alen schließen. Sehr beliebt ist auch 
das Versenden von E-Mails von der 
kostenlosen E-Mail-Adresse. Micha-
el Doh, am Deutschen Zentrum für 
Altersforschung (DZFA) in Heidel-
berg zuständig für Senioren und 
Neue Medien, bestätigt diese Be-
obachtung: „80 Prozent der so ge-
nannten Onliner über 50 schreiben 
mindestens einmal pro Woche eine
E-Mail – das spart den Gang zur 
Post. Noch ist die Altersgruppe „50+“
zwar deutlich seltener im Web un-
terwegs, aber spätestens mit Ein-
tritt ins Rentenalter steigt der Anteil 
derjenigen, die sich als Hobby mit 
den Neuen Medien anfreunden.“

Aus der aktuellen Studie des Markt-
forschungsinstituts Forsa zu „Silver 
Surfern“: Es gibt ca. sieben Millio-
nen „Silver-Surfer“ in Deutschland. 
4,2 Millionen davon bilden die 50- 
bis 59-Jährigen, 2,5 Millionen ent-
fallen auf die 60- bis 69-Jährigen.

auf Barrierefreiheit kontrollieren zu las-
sen. Webseiten, die mindestens 95 von 
100 Punkten erhalten, da sie den Kri-
terien der Verordnung für barrierefreie 
Kommunikation (dem so genannten 
BITV-Test) entsprechen, werden in die 
Liste 95+ aufgenommen. 
Diese Liste nimmt Dienstleister auf, 
die bewiesen haben, dass sie im Sinne 
der barrierefreien Informationstechnik 

Webangebote erstellen können. 
Die a.b.media gmbh ist eine der Agen-
turen, die für den Webauftritt der Pa-
ritätischen Gesellschaft Behinder-
tenhilfe GmbH aus Stadthagen 100 
von 100 Punkten erhielt. Damit ge-
hört die Webseite der PGB, neben 
drei anderen Webseiten, zu den Ein-
zigen in Deutschland, die ein Ergeb-
nis in dieser Höhe erreicht haben.

BIK steht für 
Barrierefrei 
Informieren und 
Kommunizieren.

BIK ist ein Gemeinschaftsprojekt Deut-
scher Blinden- und Sehbehindertenver-
bände und der DIAS GmbH. Es wird 
durch das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales gefördert. 

a.b.media gmbh ist
eingetragener Dienst-
leister in der Liste 95+
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Barrierefreiheit 4

Suchmaschinen sind
Verbündete im Netz

Barrierefreiheit ist Pfl icht

SUCHMASCHINEN & BARRIEREFREIHEIT

BARRIEREFREIHEIT PER GESETZ

 Jede Suchmaschine ist blind. Und da-
mit meinen wir, dass Suchmaschinen 
kein Layout sehen, sondern nur den 
reinen Code der Seite und die darin 
enthaltenen Informationen. 
Barrierefreie Internetseiten haben 
dadurch mächtige Verbündete: Die 
Suchmaschinen.
Je weniger verschachtelt und komplex 
die Seite ist, desto einfacher gelangen 
nicht nur Menschen an die Informatio-
nen, sondern eben auch Suchmaschi-
nen. Und ganz nebenbei bedeutet ein 

 Mit der Verabschiedung des Bundes-
gleichstellungsgesetzes im Mai 2002 
und der Verordnung für barrierefreie 
Informationstechnik (BITV) im Juli 
2002 hat die Bundesregierung auch für 
Internetangebote den Anspruch auf 
Gleichstellung von behinderten und 
nicht behinderten Menschen bei der 
Informationsbeschaff ung Rechnung 
getragen.  
Mit der Einführung dieser Gesetzes-
grundlage sind alle Behörden der 

Der Online-Auf-

tritt der PGB

ist ein gelunge-

nes Beispiel für 

eine, im Sinne 

der Barrierefrei-

heit erstellte,In-

formationsplatt-

form.

Probieren Sie

es aus!

schlankerer HTML-Code auch kürzere 
Ladezeiten und weniger Traffi  c-Kosten. 
Vor allem besucherintensive Portale 
haben hier ein enormes Sparpotenzial. 
Barrierefreies Internet bietet integrier-
te Suchmaschinenoptimierung samt 
Kosteneinsparung für Ihre Webseite. 
Ein verbessertes Ranking und eine 
bessere Platzierung in den Suchma-
schinen, das ist der Gewinn für jede 
barrierefreie Internetpräsentation - es 
lohnt sich, darüber nachzudenken.

Bundesverwaltung dazu verpfl ichtet, 
ihre öff entlich zugänglichen elektroni-
schen Informationsangebote bis Ende 
2005 nach dem Standard der Barriere-
freiheit umzusetzen. Diese Frist ist nun 
abgelaufen und die verantwortlichen 
Stellen werden jetzt überprüfen, in-
wieweit diese Verordung berücksichtig 
wurde. Das bedeutet, dass nun alle 
Anbieter von Informationsangeboten 
gebeten werden, ihre Medien nach 
den Richtlinien des BITV zu gestalten.

i   www.pgb-stadthagen.de

BEISPIEL: EINE WEBSEITE FÜR ALLEi


